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DEQR' SCHWEIZER SOLDAT

SchufzmafPunahmen bei Truppeniibungen

(Fortsetzung.)

XI. Stoftruppiibungen mit
Handgranaten, Karabiner, Lmg. und Mp.
Dieses Kapitel soll nach. folgenden
Gesichtspunkten behandelt werden:
Uebungszwecke und Ausbildungs-
grundlagen.

Geldnde, dessen Gestaltung und

Bedeckung.

Uebungsanlagen.

Besondere Sicherheitsmafynahmen.
Material und Munition.

Der Uebungszweck ist ganz allge-
mein als Nahkampfschulung zu be-
zeichnen.

Der Einzelkampfer lernt, seine Waffen
in Gefechtsverhélnissen zu héchster
Wirkung zu bringen. Dabei spielt die
Terraingestaltung beim Gegner und
beim Uebenden eine ausschlaggebende
Rolle fiir das Treffen und sein eigenes
Verhalten.

Der Trupp- oder Gruppenfiihrer, Of-
fizier oder Unteroffizier, erlernt die Fiih-
rung kleinster Verbénde. Gefiihrt wird
durch Beispielgebung und Kommandos.

Es sind also vornehmlich technische
Belange, Waffenhandhabung und Be-
fehlstechnik, die im Vordergrund ste-
hen, Der Uebende gibt sich restlos, see-
lisch und kérperlich, der Aufgabe hin;
er gibt sich aus. Er selbst und der Vor-
gesetzte finden bei diesen Uebungen
eine Gelegenheit, zu prifen, was man
zu leisten imstande ist. Zu warnen ist
vor der Meinung, man kénnte sich hier
an alle Arten der Belastung des Kamp-
fes gewdhnen, beispielsweise an den
Schlachtenlarm, an das Sausen' von
Splittern, Solchen und &hnlichen An-
sichten' ist entgegenzuhalten, dafy man
Krieg nicht imitieren kann; denn im
Gefecht werden noch ganz andere see-
lische Faktoren ‘das Denken und Han-
deln des Kampfers beeinflussen, Ge-
fithle, die eben erst im Kriege in Er-
scheinung tfreten. Man soll sich deshalb
auch bei Stoktruppiibungen auf einige
bestimmte, wesentliche Gegenstédnde
beschrénken.

Das Gelinde, dessen' Gesfaltung und
Bedeckung. g
Nahkampfiibungen stellen Episoden
dar aus grofieren Gefechtshandlungen.
Da im Wesen immer wieder die glei-
chen Probleme in Erscheinung trefen,
ferner weil wegen Nachachtung der Si-
cherheitsbestimmungen und aus ékono-
mischen Griinden nicht tberall herum-
geschossen werden darf, kénnen und
missen diese Kampfmethoden auf ver-
haltnismdhkig engem Raum exerziert
werden. Nach der Tiefe geniigt ein
Platz von maximal 300 m Ausdehnung.
Das ‘ausgewahlte Geléande mufy nun,

Von Oberstlt. Locher.

ich méchte sagen in ein Verfligungsver-
héltnis zur Truppe treten. Zwischen vor-
tibergehender Benlitzung mit direkter
Bezahlung fiir Einzelschdden und An-
kauf durch das EMD sind viele Absfu-
fungen méglich. Es gehért nicht hieher,
diese Benlfzungsbedingungen und
Verrechnungen aufzufiihren. Nur in Hin-
sicht auf Sicherheit sollen einige Be-
merkungen -angebracht werden.

Es ist unbedingt notwendig, die be-
ziiglichen Gelédndebesitzer oder Pach-
ter liber die erfolgende Beanspruchung
rechtzeitig zu orientieren. Dadurch wer-
den die in Frage kommenden Leute in
die Lage versetzi, eventuelle Umorga-
nisationen, beispielsweise betreffend
Feldarbeiten oder Weidgang, vorzu-
nehmen. Nichtberiicksichtigung dieser
Fiihlungnahme kann direkt zu. Unféllen
fiihren, weil aus z.B. wirtschaftlichen
Griinden die Freihaltung des betreffen-
den Geldndes nicht restlos gewahrlei-
stet wurde.

Es darf an dieser Stelle noch bei-
gefiigt werden, dafy die héfliche Kon-
sultierung der Grundbesitzer oder
Pachter durch die Truppe, Kommandan-
ten oder Uebungsleiter, schon aus
Griinden des Anstandes erfolgen
sollte. Diese. Art der Verbindung zwi-
schen Volk und Armee ist meist nifzli-
cher als Zeitungsartikel,

Ueber die allgemeine Gestaltung des
Geléndes spricht sich Ziffer 84 der
Schiekvorschrift fiir die Infanterie, Il
Teil, wie folgt aus:

Flaches Aufireffen und grofe Auf-
treffgeschwindigkeit der Geschosse be-
glinstigt das Entstehen von Prellschiis-
sen. Von Einflufy ist ferner auch die Be-

Die gestreckte Ladung geht hoch...

schaffenheit des Zielgelandes: Nasser
Wiesboden, Sumpf, gefrorener und
steiniger Boden, sowie Felsen lassen
leicht Prellschiisse entstehen. Streifen
Geschosse auf ihrem Flug Baumaéste,
Zweige, hohes Gras oder sonstige Ge-
genstdnde, so werden sie ebenfalls aus
ihrer Flugrichtung abgelenkt. Die Ab-
prallrichtungen weichen seitlich und
nach der H8he sehr betrachtlich und
ganz unregelméfig von der Schufyrich-
tung ab. Es ist mit seitlichen Abwei-
chungen bis zu 30° zu rechnen. Ge-
wehr, lk.- und Tb.-Geschosse, die nach
flachem Auftretfen abprallen, kénnen
eine Reichweite bis zu 5 km ergeben.

Ziele, bei denen die Geschosse flach

auftreffen, diirfen nur beschossen wer-
den, wenn sich in einer Zone, die 5 km
tief ist und beidseitig durch eine Ge-
rade begrenzt ist, die um 30° von der
Schufrichtung abweicht, nichts befin-
det, das durch Prellschiisse gefahrdet
werden konnte.

Was fir ein Mafy untfer «flachem Auf-
treffen» verstanden werden muf, sagt
die Vorschrift nicht; es kann auch gar
keine gehaue Zahl angegeben werden.
Praktisch sind in jedem Terrain Prell-
schiisse mdglich, da schon kleinste Bo-
denunebenheiten ihre Entstehung ‘er-
moglichen. Aus diesem Grunde wird
ein sogenannter Kugelfang verlangt;
ein Uebungsplatz mit 5 km tiefem «lee-
remy» Hintergelainde kommt bei uns
praktisch nicht in Frage.

‘Das technische Reglement Nr. 8
schreibt vor, daf Uebungsplatze, auf
denen scharfe H-G, geworfen werden,
folgenden Anforderungen gerecht wer-
den missen: «Das Geldnde im Um-

Phot. K. Egli, Ziirich.
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kreis von 500 m von der Wurfstelle
scharfer Handgranaten ist als geféhrde-
tes Gelande zu rdumen und fiir jeden
Verkehr zu sperren. Im Wurfgeldnde
dirfen sich weder bewohnte H&user
und Stélle, noch elektrische Freileitun-
gen, Telephonleitungen oder Eisen-
bahnlinien befinden.»

Diese Vorschrift wiirde praktisch ein
Scharfwerfen in der Schweiz, ausge-
nommen vielleicht den Aletschgletscher,
verunméglichen; sie bedarf einer kla-
renden Auslegung. Der hier im Regle-
ment erwédhnte Fall betrifft die absolute
Ebene, ohne schifzende Vertiefung und
das Werfen grofe Splitter erzeugender
Defensiv-Handgranaten.

Die Verwundungsfédhigkeit der ein-
zelnen Handgranaten wird an anderer
Stelle wie folgt angegeben: O. H-G. 40
100 m, D.H-G.17 300 m, H-G.43
150 m, HG. 43 mit Splittermantel 300 m.

Schon mit dieser Prazisierung fallt
ein wesentlicher Teil der in oben ge-
nannter Ziffer aufgestellten Schranken.
Zu der Differenz zwischen den 500 m
und den Einzelzahlen ist zu sagen, dafy
es sich um eine Zusatz-Sicherheitsmah-
nahme handelt; zwischen der Absperr-
zone und dem eigentlich geféhrdeten
Raum soll sich noch ein gewisses Nie-
mandsland befinden, vornehmlich als
Spielraum der Sperrposten. Erweiterte
Méglichkeiten geben sich, wenn nicht
die platte Ebene, sondern normales
Schweizergelénde beriicksichtigt wird.
Die oben genannte Zahl von 500 m
charakterisiert die absolute Splitterge-
fahrdung durch die splitterreichste
Handgranate, zusédtzlich 200 m.

In erster Linie geféhrlich sind jene
Splitter, die mit gestreckier Flugbahn,
also mit groker Geschwindigkeit rasant
lber den Boden fliegen. Diese werden
aber durch die in unserem Geldnde
héufigen Hiigel und Hiigelchen aufge-
fangen. Es kdnnen so in bestimmten
Féllen scharfe Handgranaten geworfen
werden auch dann, wenn die Distanz
zu einem geféhrdeten Objekt weniger
als 300 bzw. 500 m betrdgt; Voraus-
setzung ist, dafy das Wurfgelénde Split-
terfénge besitzt. Splitter, welche nicht
oder weniger nah iliber den Boden
fegen, die «Kugelfénge» iberfliegend
in die Hohe steigen und in weiterm
Umkreis frdge herunterfallen, sind nicht
mehr geféhrlich verwundungsfihig; sie
durchschlagen keine Décher und zer-
schneiden keine Telephondrihte. Han-
delt es sich beim geféhrdeten Objekt
um ein bewohntes Haus oder um einen
belegten Viehstall, dann soll mit Hilfe
einer Schildwache eine Absperrung
vorgenommen werden; der Mann hat
im Bedarfsfalle mit Hilfe eines Verbin-
dungsmittels zur Uebungsleitung das
Handgranatenwerfen so lange unter-
brechen zu lassen, bis die betreffenden

2 Sekunden spéter dringt der Stohtrupp durch die Bresche ein.

Passanten aus dem Gefahrenbereich
verschwunden sind.

Eine gewisse Behinderung im rei-
bungslosen Verlauf der Uebungen ist
natiirlich vorhanden, wenn solche Si-
cherheitsorganisationen notwendig wet-
den; diese Unbequemlichkeiten miis-
sen in Kauf genommen werden, wenn
in einem durch den Unterkunftsraum
gegebenen Gelande iiberhaupt Scharf-
schiehiibungen durchgefiihrt werden
wollen — Kolonien mit unerforschten
Gebieten, wo schonungslos Krieg ge-
spielt werden kdnnte, besitzen wir eben
nicht.

Als Kugel- oder Splitterfang soll nicht
ein Wald dienen. Es wéren dabei Baum-
schadigungen zu erwarten in einem Um-
fang, die nicht verantwortet werden
konnten. Waldschaden darf durch die
Turppe nicht verursacht werden. Aus-
nahmen sind iiber die ganze Schweiz
verteilt vorhanden: Es sind Uebungs-
plétze, auf denen «schon immer» ge-
schossen und gesprengt wurde, unter
standiger Schadigung von Bé&umen. Es
handelt sich dabei immer um nicht
hochwertigen Wald. Man hole immer
die Erlaubnis ein bei Gemeindever-
waltung und Besitzer, sobald Wald-
schaden in Frage steht. Daf Einzel-
bdume oder Strducher auf dem Platze
sein werden, diirfte meistens unver-
meidlich sein. Unbedingt zu beriicksich-
tigen ist die Moglichkeit der - Entste-
hung von Prellschiissen in bezug auf
vorriickende Truppen; welche Mafe zu
berlicksichtigen sind, sagt die oben zi-
tierte Ziffer der SVI. o

Besondere Bemerkungen bedirfen
folgende Geldndedeckungen:

Hohes Gras. Schon aus o6konomi-
schen Griinden soll es vor der Platz-
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Phot. K. Egli, Ziirich.

benltzung geméht oder abgeweidet
werden. (Verstdndnisvolle Verbindungs-
nahme mit dem Besitzer 16st das Pro-
blem in der Mehrzahl der Félle reibungs-
los.) Daneben aber soll hohes Gras ge-
mieden werden, weil Handgranaten-
blindgénger nur mithsam und verbun-
den mit vielen Gefahren wieder ge-
funden werden kénnen und, die Auf-
schlaghandgranate  betreffend, das
Blindgehen beglinstigt wird.

Achnlich verhélt es sich mit weichem
Schnee. Er soll entweder wenigstens
partienweise weggerdumt oder muk
festgestampft werden. Sind Grében
oder Trichter im Geldnde, die als Dek-
kungen zu dienen haben, dann miissen
diese selbst, wie auch ihre Rander, in
erster Linie kahl geschaufelt werden.
Wird dies unterlassen, dann entstehen
«falsche» Deckungen; der Mann wahnt
sich im aufgefiilllen Graben hinter der
nun die Grabenwand bildenden Schnee-
wachte splittersicher, was gar nicht der
Méglichkeit entspricht.

Eine Nachhilfe, die das Auffinden von
Handgranatenblindgéngern in Gras und
Schnee erleichtert, sei noch erwéahnt:
Es wird hinter einer splittersichern Dek-
kung ein Beobachter postiert. Dieser
verfolgt jeden H-G.-Wurf bis kurz vor
dem Auftreffen des Projektils auf den
Boden und begibt sich dann in Dek-
kung. Dieser Beobachter kann im Be-
darfsfalle auf einige Quadratmeter ge-
nau angeben, wo der Blindgénger sich
befindet.

Das beschriebene Herrichten der Plat-
ze erfordert viel Arbeit und fiihrt auch
zu gelegentlichen Diskussionen. Man
wirft ein, dak das Kriegs-Gefechisfeld
ja auch nicht so prapariert werden kén-
ne. Diesen Einwédnden ist entgegenzu-
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halten, dafs es sich jetzt um Ausbildung,
nicht um Krieg handelt. Ferner wird
man im Winter die O.H-G. 40 eher
meiden, dafir Zeitziinder bevorzugen;
far die Instruktion in der Zeit der
Schneebedeckung muf dann eben das
GCeldnde sommergemédl vorbereitet
werden. Und wenn, ganz allge-
mein gesprochen, auch im Krieg
eine Mahnahme, die taktische oder
technische Erfordernisse nicht beein-
trachtigt, zur Verringerung von Verlu-
sten geeignet ist, wird man sie auch
dann beriicksichtigen.

Tiefer Schnee beglinstigt das Ver-
stopfen der Léufe und damit Bldhungen.

Der Mann hat die Kosten der entspre-
chenden Instandstellung selbst zu be-
zahlen, Man vermelde, um Kostentei-
lungsstreitigkeiten zu verhindern, den
Gebrauch eines Karabiners durch meh-
rere Uebungen. Beim Kriechen und Ab-
liegen ist das Gewehr am obern Lauf-
ende zu halten, wobei der Daumen die
Miindung abschlieht.

Stimpfe sind zu meiden, weil Blind-
génger nur schwer wieder gefunden
werden, da. sie wohl rasch, aber nicht
tief, versinken. Sie erscheinen oft wie-
der an der Oberflache bei ausgetrock-
netem Boden, also erst in einem Zeit-
punkt, wenn eine anfénglich organi-
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sierte Absperrung als nicht mehr not-
wendig betrachtet und entfernt worden
ist.

An sich giinstiges Gelande, das alle
die aufgezahlten, wesentlichen Nach-
teile nicht aufweist, findet man immer
auf nicht bestoffenen Alpen. Hier tritt
aber die Schwierigkeit in den Vorder-
grund, Verwundete rasch genug in Spi-
talbehandlung abtransportieren zu koén-
nen. Man darf diesen Nachteil nicht
tibersehen, kann ihn aber in Kauf neh-
men, wenn nach Riicksprache mit dem
Arzt das Funktionieren der maximal aus-
gebauten Transportorganisation garan-
tiert ist. (Fortsetzung folgt)

Gedanken zum Thema «Ehrensold s

Was will man eigentlich damit, mit
diesem sogenannten «Ehrensold»? Ist
die Diskussion um ihn tatsachlich in
Parlament und kant. Regierungen, in
Gemeinden und Organisationen so
notig? Wir sind eine Demokratie und
wissen, daff Demokratie die einzige
Staatsform fur unser-Land und Volk ist.
Demokratie aber bedeutet Bildung und
Formung des Volkswillens, der Mei-
nungsduferung aller Birger und Biirge-
rinnen, also Diskussion. Deshalb soll
auch in unserem «Schweizer Soldat»
nochmals kurz darliber gesprochen
werden, nachdem das Thema bereits
grundsatzlich im Leitartikel der Nr, 4
vom 28. 9. 45 behandelt worden ist. Die
Stellungnahme in ‘erwdhntem "Artikel
ist unzweideutig, sie darf zweifellos als
Ueberzeugung aller rechtdenkenden
Schweizer Soldaten gelten, Eine nach-
tragliche Bezahlung eines sogenannten
Ehrensoldes als Anerkennung fiir die
in vielen hundert Aktivdiensttagen dem
Vaterland gebrachten Opfer ist mit
unserer hohen Auffassung Uber die
Wehrpflicht des Schweizer Birgers
nicht vereinbar. Wir Unteroffiziere und
Soldaten hKaben mit Hunderttausenden
von Kameraden diesen Akfivdienst mit
allen seinen Opfern fir Front und Hin-
ferland als selbstverstdndliche Ehren-
pflicht geleistet, um mitzuhelfen, un-
serem Land und unserm Volk seine
Freiheit und Eigenstaatlichkeit zu be-
wahren, nicht aber um eine Gratifikation

Was geschicht mit

Zu Beginn dieses Jahres verzeichnete
eine offizielle amerikanische Meldung, daf
zweihundert amerikanische Soldaten jene
furchtbarste Konsequenz eines Krieges —
die tfotale Erblindung — erlitten. Genau
so, wie mit plastischen Operationen und
hochentwickelten Prothesen den anderen
Kriegsverstimmelten durch die Wissen-
schaft «der Weg zuriick» als vollwertige
Menschen ins zivile Leben gebahnt wird, so

zu erhalten. Deshalb lehnen wir die
nachirdgliche, generelle Ausschittung
eines Ehrensoldes fiir unsere Of., Uof.
und Soldaten in jeder Form ab.
Abgesehen von diesen rein ge-
sinnungsméfiigen Ueberlegungen mufy
betont werden, dafy diese "Angelegen-
heit, wie sie heute bearbeitet wird, zwei
hinkende Beine hat und schon deshalb
nicht einfach aus lauter Begehrlichkeit
kritiklos bejaht werden darf. Einmal
steht sie nicht grundlos im Verdacht,
politisch ausgeschlachfiet zu werden
und unter dem ideellen Vorwand einer
Parteipolitik zu dienen, die schon jetzt
wieder, wenige Monate nach der Waf-
fenruhe, Beweise ihrer unschweize-
rischen Einstellung geliefert hat. Ander-
seits kann eine solche nachiragliche
Honorierung niemals den Kantonen,
oder gar den einzelnen Gemeinden
Uberlassen werden, wenn nicht Unge-
rechtigkeiten ohne Ende provoziert
werden wollen. Wenn schon, dann
kénnte eine Regelung einzig und allein
auf eidgenéssischer Basis erfolgen. Sie
soll aber nicht erfolgen, weil sie un-

- demokratisch ist.

Wir lehnen den Ehrensold zwar ab,
dagegen glaube ich, sagen zu diirfen,
dafs es im Wunsche aller Soldaten liegt,
den fatsdchlich durch den Aktivdienst
unverschuldet in.Not geratenen Kame-
raden wirksame Hilfe angedeihen zu
lassen. Vornehmste Pflicht fir die mit
einer solchen Aktion betraute Behoérde

miifte allerdings sein, hiefiir diejenige
Form zu finden, der jeder Schein von
«Wohltétigkeitsspende» oder «Almosen
geben» abgeht. Schwer scheint ver-
standlicherweise,  mit einer solchen
Aktion die wirklich Notleidenden zu
finden und zu begliicken, Ich halte aber
dafiir, daf dies in Zusammenarbeit der
bestehenden Amtsstellen (Steuerver-
waltung, értliche Behdrden) mit den
militérischen - Instanzen ~ (Firsorgeof.,
Zentralstelle der  Ausgleichskassen)
méglich sein sollte, ohne eine neue
grofie Beamtenorganisation ins Leben
rufen zu missen.

Bleibt noch die Frage der Fi-
nanzierung. Nachdem eine  solche
Aktion nur relativ  wenige freffen
wird, wird auch der Geldbedarf
wenn auch gréker und nitz-
licher im Einzelfalle — ganz erheblich
kleiner sein als fir einen sogenannten
Ehrensold. Eine steuerliche Mehrbe-
lastung kéme gar nicht in Frage. Wohl
aber sehe ich fiir eine solche Beihilfe
an nofleidende Wehrminner eine ganz
ausgezeichnete Verwendungsméglich-
keit fir die vielen Unferstiitzungskassen
der Heereseinheifen und unteren Ver-
bénde, Kassen, die gerade ausgerechnet
fur diese Zwecke da sind und deren
Bestdnde im Aktivdienst gedufnet wer-
den konnten. Oder wie sollen diese
Gelder sonst besser und zweckent-
sprechender verwendet werden, beson-
ders bei Einheiten &lterer Klassen, die

den erblindeten amerikanischen Solbaten?

-hat auch hier Uncle Sam alles eingesetzt,
um ihnen das schwere Los zu erleichtern.
Im Staate Connecticut hat das US Army
Medical Corps ein Zentrum errichtet, wo
die erblindeten Soldaten von den besten
amerikanischen Spezialisten behandelt und
gepflegt werden, Anschliehend folgen vier
Monate Erholung und Wiederherstellung.
Die Arbeit in diesem Zentrum, das den
Namen «Old Farms» trdgt, ist in drei Phasen

eingeteilt: die berufliche, die soziale und
die kérperliche Phase. Man kann wohl den
jungen Menschen das Augenlicht nicht
mehr zuriickgeben, aber man kann alles
dafiir einsetzen, daf sie trotz diesem groken
Handicap als nufzliche und wertvolle Mit-
glieder in das prakfische Leben zuriick-
kehren. Das Programm von «Old Farms»
und seine Erfolge bieten Garantie fiir dieses
Sichwiederfinden. M. W. W.



	Schutzmassnahmen bei Truppenübungen [Fortsetzung]

